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Reglement für die Verwaltung der Zelte und Feldbetten 

A) Zelte 

1) Die Zeltplanen sind mit einem gelben Schild nummeriert. Diese Plakette darf nicht 
entfernt werden. Sollte jedoch eine Plakette verloren gehen, so ist dies dem 
Verantwortlichen des JFA zumelden. 

2) Die Zeltplanen werden in die Packsäcke mit den gleichen Nummern wie die Planen 
gepackt. Diese haben dieselben gelben Schilder wie die Planen. 

3) Die Packsäcke mit den Zeltplanen werden in Gitterboxen gelagert. Wenn die 
Möglichkeit besteht werden die Planen mit den Gitterboxen geliefert. An den 
Gitterboxen kann man an einer Materialliste ablesen, welche Nummern sich darin 
befinden. 

4) Bei Zurückgabe der Zeltplanen, müssen diese trocken und sauber sein, ordentlich 
aufgefaltet in den Gitterboxen liegen. Bleiben die 
Gitterboxen im Lager, so müssen die Packsäcke mit den Planen hier bei der Zurückgabe 
den Nummern nach in die Boxen gelegt werden. 

5) Die Zeltstangen werden nicht mehr in den Packsäcken ausgeliefert. Diese werden für 
den Transport zusammen verpackt. Damit man die Stangen zu Paketen zusammen 
schnüren kann, werden Verpackungshilfen und Spanngurte mitgeliefert. Diese dürfen 
beim Transport nicht beschädigt werden. 

6) Die Knotenstücke werden pro Zelt für den Transport in Plastikkästen verpackt. 

7) Die Rundstahlpflöcke, sowie die T- Pflöcke werden in Holzkästen geliefert. An den 
Kästen ist ein Schild, mit dem Inhalt, befestigt. Der Inhalt muss auch wierder so 
verpackt werden. 

8) Die Fußböden sind alle Nummeriert.(blaue Schilder). Die Packsäcke für die Fußböden 
sind mit blauen Schilder versehen. Beim Einpacken der Fußböden muss darauf geachtet 
werden, dass diese sauber und trocken sind, richtig aufgefaltet sind, die Nummer von 
Boden und Packsack dieselben sind. 

9) Schäden müssen stets gemeldet werden. Werden diese nicht gemeldet, so wird Ihnen 
für die Reparatur eine Rechnung ausgestellt resp. die Prämie nicht ausbezahlt. Dies gilt 
auch für Material welches nicht sauber oder nass verpackt wurde. 

10) Beim Abholen, sowie zurückbringen der Zelte, werden mindestens 4 Personen benötigt. 
Das Material wird nicht nur auf- resp. abgeladen, sondern im Lager Ordnungsgemäß 
eingeräumt. 
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B) Feldbetten 

11) An sämtlichen Holzbetten ist eine Plaktette mit der Nummer angeschraubt.. Pro 25 
Betten, hat die Plakette eine andere Farbe. Pro Gitterox liegen 25 Betten, d.h. in jeder 
Gitterbox eine andere Farbe. In den Alubetten ist die Nummer eingraviert. Mit Hilfe 
dieser Nummer kann man immer nachkontrollieren, wo sie zuletzt im Einsatz waren. 

12) Die Betten sind in Gitterboxen gelagert, mit denen sie auch ausgeliefert werden können. 
 

13) Bei Zurückgabe der Feldbetten, müssen diese trocken und sauber sein, ordentlich 
aufgefaltet  in den Gitterboxen liegen. Alubetten werden in 
den Packsack mit der gleichen Nummer gepackt. Bleiben die Gitterboxen im Lager, so 
müssen die Betten hier bei der Zurückgabe den Nummern nach in die Boxen gelegt 
werden. 

14) Werden Schäden an Betten festgestellt, so tritt Punkt 9 in Kraft. Defekte Betten nicht 
mehr zu den anderen in die Gitterbox legen, sondern einzeln mitliefern. 

15) Worauf die Verantwortlichen (d.h. Regionaljugendleiter, Jugendleiter, Betreuer usw.) 
unbedingt achten müssen, wenn sie die Feldbetten geliehen haben; 

a. hat ein Kind auf das Bett erbrochen, sofort auswaschen, 

b. keine Limonade oder sonstige Getränke über das Bett schütten, 

c. keine Süßigkeiten (Schokolade usw.) auf dem Bett essen, 

d. nicht auf dem Bett turnen, springen, usw. 

e. nicht mit den Schuhen auf dem Bett liegen, 

f. das Bett nicht hochheben, wenn jemand drauf liegt, 

16) Beim Abholen, sowie Zurückbringen der Feldbetten --- siehe Punkt 10. 

17) Die Verantwortlichen der Materialverwaltung haben das Recht bei ihren 
Veranstaltungen, zu jeder Zeit Kontrollen durchzuführen. 




